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der Mitarbeiter und ihre Identifikation mit der Organisation oder Institution, für die
sie tätig sind. Wer sich bewusst ist, dass sein Handeln gegenüber aussen die Organisation

repräsentiert, wird sich um eine hohe Qualität seiner Leistung bemühen.

4) Mit diesen Hinweisen über die einzelnen Elemente der Qualitätssicherung ist
auch bereits die Frage beantwortet, in wessen Verantwortungsbereich diese fällt.
Wichtig ist das Qualitätsstreben jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedes einzelnen
Mitarbeiters. Die einzelnen Vorkehrungen zur Qualitätssicherung betreffen
demgegenüber Sachbereiche, für welche die Kompetenz beim ganzen Kader, bei der
Geschäftsleitung und den übergeordneten Organen liegt. Bei einer Vielzahl von
Entscheiden haben sie zu bedenken, wie sich diese auf die Qualität der erbrachten
Leistungen auswirken und welcher Beitrag zur Qualitätssicherung damit geleistet
werden kann. Nutzen wir diesen Spielraum im Interesse unserer Klienten!

ENTSCHEIDE

Existenzminimum und Wohnkosten

Für den Wohnungswechsel muss der Schuldner Zeit haben

Der Grundsatz, dass der von der Lohnpfändung betroffene Schuldner seine Lebenshaltung

bis aufdas Existenzminimum einschränken muss, gilt auch in bezug aufdie
Wohnkosten. Doch ist ihm eine Anpassungsfrist zu gewähren.

Die als Wohnkosten effektiv anfallenden Auslagen können vom Betreibungsamt
nur vollumfänglich berücksichtigt werden, wenn sie der familiären Situation des
Schuldners und den ortsüblichen Ansätzen entsprechen. Ob es sich dabei um
Aufwendungen für eine Mietwohnung oder für ein Eigenheim handelt, spielt
grundsätzlich keine Rolle. In beiden Fällen ist dem Schuldner die Möglichkeit
zu geben, seine Wohnkosten innert einer angemessenen Frist den für die Berechnung

des Notbedarfs massgebenden Verhältnissen anzupassen (Bundesgerichtsentscheid

BGE 116 III 21, Erwägung 2d).
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichtes ist daher

selbst in einem Fall, in dem das Betreibungsamt das ihm bei der Festsetzung des
Existenzminimums zustehende Ermessen beim Festlegen der monatlichen
Wohnkosten weder überschritten noch missbraucht hatte, auf Rekurs hin
eingeschritten. Dies geschah, weil dem rekurrierenden Schuldner keine Möglichkeit
gelassen worden war, die zur Senkung seiner Wohnkosten nötigen Vorkehren zu
treffen. Das Bundesgericht wies die Sache deshalb an die kantonale Aufsichtsbehörde

über das Betreibungs- und Konkursamt zurück, damit sie dem Rekurrenten

für die Anpassung seiner Wohnverhältnisse einen angemessenen Zeitraum
zugestehe und in einem neuen Entscheid festhalte, bis zu welchem Zeitpunkt die
effektiven Wohnkosten in das Existenzminimum aufzunehmen sind und wie
hoch anschliessend die pfändbare Quote ausfällt. R.B.

(Urteil B. 69/1993 vom 5. Mai 1993)
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Schulgeld für Privatschule wird nicht angerechnet

Ein Entscheid zum Betreibungs- und Existenzminimum

Das Schulgeld, das ein Familienvater für die Schulung seiner Kinder in einer
Privatschule aufzubringen hat, gehört, wenn für diese Privatschulung kein triftiger
Grund besteht, nicht zu dem gegen den Gläubigerzugriffgeschützten Existenzminimum

der Familie.

Einkünfte können nur so weit gepfändet werden, als sie nicht nach dem Ermessen

des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie unumgänglich
notwendig sind (Artikel 93 des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes). Das
Gesetz behandelt den Schuldner damit nicht als Einzelperson, sondern nimmt
Rücksicht auf dessen Zugehörigkeit zur Familie als wirtschaftliche Gemeinschaft.

Die von den kantonalen Aufsichtsbehörden erlassenen Weisungen zur
Berechnung des Existenzminimums richten daher den Grundbetrag nach der
familiären Wohnsituation aus, sehen für den Unterhalt von Kindern altersmäs-
sig abgestufte Unterhaltszuschläge vor und berücksichtigen auch besondere
Auslagen für die Ausbildung von Kindern wie öffentliche Verkehrsmittel und
Schulmaterial. Nicht vorgesehen sind hingegen Schulgelder, die durch den
Besuch von privaten Lehranstalten anfallen.

Ob ein Schuldner und seine Ehefrau der Unterhalts- und Erziehungspflicht
gegenüber ihren unmündigen Kindern nachkommen möchten, indem sie diese
in einer Privatschule unterbringen, steht ihnen — wie die Schuldbetreibungsund

Konkurskammer des Bundesgerichtes bemerkte — selbstverständlich frei.
Bei der Berechnung des Existenzminimums ist allerdings, wie sie schreibt, der
tatsächliche, objektive Notbedarf des Schuldners und seiner Familie, nicht etwa
der standesgemässe oder gar gewohnte Lebensaufwand zu berücksichtigen. Nur
so ist es nämlich möglich, sowohl den Interessen des Schuldners, wie des

Gläubigers Rechnung zu tragen.
Die zuständige Aufsichtsbehörde hatte keine Anhaltspunkte dafür gefunden,

dass den beiden Kindern des an das Bundesgericht rekurrierenden Schuldners
der Besuch einer unentgeltlichen, staatlichen Schule nicht möglich wäre oder sie

nur in der Rudolf-Steiner-Schule den ihrem Alter und ihren Fähigkeiten
entsprechenden Unterricht erhalten könnten.

Die kantonale Aufsichtsbehörde hatte somit aus der Sicht des Bundesgerichtes
Bundesrecht nicht verletzt, als sie die monatlichen Schulkosten bei der

Berechnung des Existenzminimums nicht berücksichtigte. Den Interessen des
Rekurrenten sei sie gerecht geworden, indem sie ihm diese Auslagen immerhin
bis Ende des Schuljahres zugestand. Es wurde ihm auf diese Weise freigestellt,
auf Beginn des neuen Schuljahres seine Kinder allenfalls auf eine staatliche
Schule zu schicken oder sich bei der Rudolf-Steiner-Schule um eine Anpassung
des Schulgeldes zu bemühen. R.B.

Urteil B. 69/1993 vom 5. Mai 1993
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An die Abonnenten
der Zeitschrift für öffentliche Fürsorge

Für den abgeschlossenen 90. Jahrgang
liefern wir ab Mitte Januar

Einbanddecken
zum Preise von Fr. 18.—

Bindeaufträge
für den 90. Jahrgang

Das Einbinden des 90. Jahrgangs besorgen wir
zum Preis von Fr. 45.— (inkl. Einbanddecke)

Für Bindeaufträge bitten wir Sie, das
Inhaltsverzeichnis mitzuliefern.

Letzter Annahmetermin
für Bindeaufträge:

15. Januar 1994

Später eintreffende Bindeaufträge können
nicht mehr berücksichtigt werden.

Der gebundene 90. Jahrgang wird
Anfang März 1994 ausgeliefert.

Clip Schulthess Polygraphischer Verlag
Postfach 8022 Zürich, Telefon 01 / 251 93 36
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